
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Militärausbildung, Militärorganisation
Akteure Minder, Thomas (parteilos/indépendant, SH) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Schubiger, Maximilian

Bevorzugte Zitierweise

Schubiger, Maximilian 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Militärausbildung, Militärorganisation, 2013 - 2018. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Landesverteidigung
1Militärorganisation

3Ausrüstung und Beschaffung

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
WPEG Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
LTEO Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Weniger umstritten und auch viel kürzer gestaltete sich die Beratung der
Armeebotschaft 2017 in der kleinen Kammer. Die Ständerätinnen und Ständeräte waren
mehrheitlich einverstanden mit den drei Vorlagen und nach lediglich sechs
Wortmeldungen konnten die Geschäfte abgeschlossen werden. Einer der Redner war
Thomas Minder (parteilos, SH), der sich indes sehr kritisch äusserte und namentlich den
Munitionskauf beanstandete. Ihn störte, dass die Sistierung von BODLUV dazu geführt
habe, dass «der Topf einfach mit Munition aufgefüllt» werde, um Kreditreste zu
verhindern. Aber nicht nur das, der Schaffhauser nutzte die Gelegenheit, um
grundsätzlichen Tadel bezüglich der bundesrätlichen Vorgehensweise bezüglich
anderer grosser Beschaffungsprojekte – namentlich der anstehenden
Kampfjetevaluation – zu äussern. Nichtsdestotrotz stehe er für das Rüstungsprogramm
ein. Zum Rüstungsprogramm gab es zwar einen Minderheitsantrag Savary (sp, VD), mit
dem ebenfalls der Munitionskauf beanstandet wurde. Dieser entsprach dem Versuch
der SP im Nationalrat, gänzlich auf den Munitionskauf zu verzichten. Für die
Rüstungsbeschaffungen sollten also nur CHF 675 Mio. gesprochen werden, statt der
beantragten CHF 900 Mio. Mit 29 zu 9 Stimmen blieb dieser Antrag jedoch auch im
Ständerat erfolglos. Mit 32 zu 4 Stimmen wurde das Rüstungsprogramm dann deutlich
genehmigt (3 Enthaltungen). Auch bezüglich des Rahmenkredits für Armeematerial (39
zu 1) und der Immobilienbotschaft (39 zu 0, 1 Enthaltung) folgten die
Standesvertreterinnen und Standesvertreter der Volkskammer. Die Armeebotschaft war
damit unter Dach und Fach. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militärorganisation

Bereits im November 2012 hatte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats
(SiK-NR) eine Motion eingereicht, welche eine konsequente Umsetzung des
Bundesbeschlusses zum Armeebericht verlangte. Im Zentrum der Forderung stand die
Festsetzung des Armeeplafonds auf CHF 5 Mia. Im Armeebericht hatte der Bundesrat
2010 einen Plafond von CHF 4,4 Mia. skizziert, welcher in der Folge im Parlament
jedoch um 600 Mio. auf CHF 5 Mia. erhöht wurde. Der Bundesrat hatte diesen
Beschluss allerdings umgangen und mit einem Plafond von CHF 4,7 Mia. geplant. Mit
dieser Kommissionsmotion wollte die SiK-NR diese Abweichung korrigieren und den
Bundesrat verpflichten, die vom Parlament beschlossenen CHF 5 Mia. ohne Abstriche
einzusetzen. Eine Minderheit von immerhin neun Kommissionsmitgliedern verweigerte
der Motion allerdings ihre Unterstützung. In seiner Antwort beharrte der Bundesrat auf
seiner eingenommenen Haltung und beantragte Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Armee habe mit CHF 4,7 Mia. genügend finanzielle Ressourcen, um
ihren verfassungsmässigen Auftrag zu erfüllen. Gleichzeitig entgegnete er, damit nicht
den Parlamentswillen missachten zu wollen. Als Gründe wurden terminliche
Verschiebungen in der Gripen-Beschaffung sowie eine Kostenreduktion gegenüber der
ursprünglichen Konzeption angeführt. In der Ratsdebatte ab März des Berichtsjahres
berief sich der Verteidigungsminister auf das Parlamentsgesetz, wonach der Bundesrat
von Planungsaufträgen des Parlaments abrücken könne. Die streitbaren, in der
Finanzplanung eingesparten CHF 300 Mio. bedeuten gemäss SiK-NR eine Einsparung
bei der Materialbeschaffung. Hier setzt das Sparbestreben der Regierung denn auch an:
Sie möchte aus Spargründen Ausrüstungslücken bei den Truppen in Kauf nehmen. Die
Mehrheit des Nationalrates sah jedoch Handlungsbedarf. Die „Durchsetzungsmotion“
wurde entsprechend mit 99 zu 66 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat setze sich im
September mit dieser Motion auseinander. Die ständerätliche SiK hatte vorgängig eine
Anpassung der Motion vorgenommen und dem Plenum beantragt, für die Jahre 2014
und 2015 eine Armeefinanzierung mit je CHF 4,7 Mia. vorzusehen und ab 2016 den
Finanzierungsrahmen auf die vom Nationalrat geforderten CHF 5 Mia. anzuheben. Doch
auch in der SiK des Ständerates wehrte sich eine Minderheit gegen die Motion. Die
Ratsdebatte entglitt zeitweise in eine Grundsatzdiskussion über Bestand und
Finanzierung der Armee, war jedoch auch durch staatspolitische Voten geprägt. So
kritisierte Ständerat Minder (parteilos, SH) das Vorgehen der nationalrätlichen SiK
scharf. Es grenze an „politische Selbstbefriedigung und nähre den Boden der
Politverdrossenheit.“ Zudem sei es nicht angezeigt, dass Gruppen von Parlamentariern,
welche mit gefassten Beschlüssen nicht einverstanden seien, ähnlich lautende, neue

MOTION
DATUM: 05.12.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Motionen lancierten, so der Schaffhauser. Er plädierte zudem für einen Wandel hin zu
längerfristig angelegten Armeebudgets an Stelle von jährlich abzusegnenden Plafonds.
Die Debatte stand auch im Zeichen verschiedener noch hängiger Geschäfte, wie der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) sowie dem Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket (KAP) 2014, welche direkt oder indirekt von der
behandelten Motion tangiert waren. Trotz der Einwände von Bundesrat Maurer wurde
die Motion mit 26 zu 16 Stimmen in ihrer leicht abgeänderten Version angenommen.
Der Nationalrat verzichtete auf eine Differenzbereinigung und nahm die Motion gemäss
Vorschlag des Ständerates ebenfalls an. 2

In der Sommersession 2014 konnte der Nationalrat eine Motion Müller (cvp, LU) wieder
aufnehmen, nachdem diese im Vorjahr noch verschoben worden war. Der Motionär
verlangt vom Bundesrat, eine gesetzliche Grundlage vorzuschlagen, welche einen
Zahlungsrahmen für die Armee über mehrere Jahre ermöglichen soll. Damit sollte die
oft monierte Planungsunsicherheit für die Armeeführung thematisiert und entschärft
werden. Im Sinne einer Vereinheitlichung der mehrjährigen Finanzbeschlüsse analog
anderer Aufgabenbereiche, soll ein Zahlungsrahmen für beispielsweise vier Jahre
festgelegt und jeweils periodisch beschlossen werden. Dieses Modell soll die bis anhin
jährlich gefasste Plafondfinanzierung ablösen. 2014 präsentierte sich das Zeitfenster
etwas günstiger, da im Zuge der Weiterentwicklung der Armee (WEA) auch die
Militärgesetzrevision anstand und eine solch grundsätzliche Änderung des
Finanzierungsprimats gleich mit aufgegleist werden könnte. Die Gegenposition nahm
Nationalrat Glättli (gp, ZH) ein, welcher darauf pochte, zuerst die definitive
Beschlussfassung über die WEA abzuwarten. Verteidigungsminister Maurer signalisierte
allerdings im Plenum die Bereitschaft der Regierung, die Forderungen aus der Motion
zu erfüllen, was schliesslich zu deren Annahme mit 139 zu 39 Stimmen bei 6
Enthaltungen führte. Im Ständerat glänzte der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH)
mit einer flammenden Rede für die Motion. Nachdem das Ansinnen bereits früher
gescheitert und auch ein ähnlicher Vorschlag aus seiner eigenen Feder nicht auf
Wohlwollen gestossen war, sei nun endlich ein positives Signal aus dem Nationalrat
gesendet worden. Man solle nun endlich für die Armee ähnliche
Finanzierungsgrundlagen schaffen, wie es für andere Bereiche längst Usus sei. Mit der
Annahme der Motion auch im Ständerat wird nun die Armeefinanzierung neu
ausgestaltet und nicht mehr über Plafonds bestimmt, sondern über einen
mehrjährigen, weniger häufig zu beschliessenden Zahlungsrahmen. Im Zuge dieser
Entscheidung wurde eine Motion Bieri (cvp, ZG) zurückgezogen, welche Grundsätzliches
über die Zukunft der Armee angehen wollte. 3

MOTION
DATUM: 19.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Erstes Traktandum der Frühjahrssession 2018 des Ständerates war das Bundesgesetz
über die Wehrpflichtersatzabgabe. Der Nationalrat hatte die bundesrätliche Vorlage
nach einiger Debatte schliesslich unverändert der kleinen Kammer überwiesen. Deren
SiK hatte sich gut einen Monat vor der Frühjahrssession mit der Vorlage befasst und
angekündigt, den Entwurf ebenfalls nicht verändern zu wollen. Dies wurde im Plenum
von Kommissionssprecher Dittli (fdp, UR) auch so vertreten. Ein Minderheitsantrag
Hêche (sp, JU) stand gleichwohl im Raum, er entsprach einem Minderheitsantrag Seiler
Graf (sp, NR) der bereits in der Volkskammer vorgebracht worden war, dort jedoch
chancenlos blieb: die progressive Berechnung der Höhe der Ersatzabgabe. In der
Kommission war dieser Antrag mit 8 zu 3 Stimmen abgelehnt worden. Eintreten war
auch im Stöckli unbestritten, es wurde jedoch zwischen Kommissionsvorberatung und
Plenardebatte noch ein Antrag Minder (parteilos, SH) eingereicht, den der Antragssteller
namens der Redaktionskommission stellte. Es war eine Unklarheit im Gesetzestext
festgestellt worden: Die Formulierung liess offen, ob die Präzisierungen zum
Reineinkommen eine beispielhafte oder abschliessende Aufzählung darstellten. Die
Präzisierungen sollten deshalb gänzlich aus dem entsprechenden Gesetzesartikel
gestrichen werden. Offen war damals auch noch eine potenzielle Kollision mit dem kurz
vor der Abstimmung stehenden Geldspielgesetz, da das WPEG in der vorliegenden
Fassung auch Lotteriegewinne zum Reineinkommen zählen wollte. Diese Unklarheit
wollten die Kantonsvertreterinnen und -vertreter beseitigen und so wurde im Sinne der
Redaktionskommission diese Bereinigung vorgenommen. 
Der Minderheitsantrag Hêche (sp, JU) unterlag auch im Ständerat, weshalb die Vorlage
mit nur einer Differenz dem Nationalrat für die Schlussrunde überwiesen wurde. Mit 42
Stimmen erfolgte dies einstimmig. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.02.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Ausrüstung und Beschaffung

In der Sommersession 2016 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der
Armeebotschaft 2016 und behandelte zuerst den Zahlungsrahmen. Eingangs Debatte
standen drei Anträge im Raum, ein Antrag der SiK auf Nichteintreten, ein neuer
Mehrheitsantrag der Finanzkommission, ebenfalls auf Nichteintreten, sowie ein
Minderheitsantrag der FK auf Eintreten. Letzterer wurde von Roberto Zanetti (sp, SO)
geführt, sekundiert von weiteren SP-Standesvertretern. SiK-Sprecher Baumann (cvp,
UR) verwies sogleich auf den Parlamentsbeschluss zum Zahlungsrahmen der Armee vom
März 2016, als die Räte einig waren, der Armee CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017 bis 2020
zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgte auch im Zusammenhang mit den Vorgaben aus
dem Militärgesetz, in dem ein vierjähriger Zahlungsrahmen vorgegeben wird. Ende
Februar 2016, noch vor besagtem Parlamentsbeschluss, hatte der Bundesrat die Summe
aufgrund laufender Sparanstrengungen im Bundeshaushalt unterschritten. Nachdem
die offensichtliche Abweichung in den Budgetvorstellungen heraus kam, liess sich der
Bundesrat umstimmen und plante fortan mit den genehmigten CHF 20 Mrd. Trotzdem
verzichtete er aber auf einen Rückzug der Botschaft, weswegen diese als Grundlage der
Parlamentsdebatte galt. Beide Kommissionen waren der Meinung, dass ohne
Berücksichtigung des früheren Parlamentsentscheids und auch angesichts des vom
Bundesrat geäusserten Finanzbedarfs von CHF 5. Mrd. pro Jahr für die Armee keine
glaubwürdige Politik möglich sei. Es sei deswegen nicht auf den hier debattierten
Zahlungsrahmen einzutreten.

Ständerat Zanetti (sp, SO) führte in seiner Begründung zum Minderheitsantrag aus, dass
angesichts der Sistierung des Bodluv-Projektes eine Einsparung beim Armeebudget
angezeigt sei. Es sei also auf die Vorlage einzutreten, um dann in der materiellen
Debatte Justierungen vornehmen zu können. Thomas Minder (parteilos, SH) pflichtete
Zanetti in seiner Einschätzung bei, dass bei einer Annahme der später in der Sitzung
behandelten Traktanden, dem Rüstungsprogramm und dem Immobilienprogramm, ein
fader Beigeschmack hängen bliebe: Er sprach von einem weiteren Versuch, das
Armeebudget zu drücken. Dies sei ein Polittheater, habe doch das Parlament
wiederholt bekräftigt, mehr für die Armee ausgeben zu wollen. Letztlich folgte die
Mehrheit im Ständerat den Kommissionen und beschloss Nichteintreten auf die
Vorlage, mit 25 zu 10 Stimmen war die Entscheidung gefasst worden (ohne Enthaltung).
Damit blieb es bei einem Ausgabenplafond über CHF 20 Mrd. für die Jahre 2017-2020,
ohne dass es eine Korrektur gab. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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